Einheitsbedingungen für Textilveredlungsaufträge

Fassung vom 23.1.1986

§ 1 Geltungsbereich

(1) Für alle Textilveredlungsaufträge gelten die Einheitsbedingungen für Textilveredelungsaufträge einschließlich der Ergänzungsbestimmungen.Einer Bestätigung eines jeden einzelnen Auftrages unter Bezugnahme auf diese Bedingungen bedarf es nicht.

(2) Für die Einlagerung von Ware, für die noch keine endgültige Einteilung vorliegt und die zur Veredlung noch nicht freigegeben ist, gelten die §§ 7 Abs. 1-3, 8, 12 Abs. 1, 13, 14 Abs. 1-4, 15 Abs. 2-6, 16 Abs. 2, 18-24 der Einheitsbedingungen für Textilveredelungsaufträge.

(3) Maßgebend für den einzelnen Veredlungsauftrag sind die bei der Auftragsannahme geltenden Preise, Bedingungen und Ergänzungsbestimmungen.

§2 Auftragsannahme


Ein Veredlungsauftrag gilt, sofern seine Annahme vom Veredler nicht abgelehnt wirt, erst an dem Tage als angenommen, an dem die Ware bei dem Veredler eingetroffen, vom Auftraggeber endgültig eingeteilt und zur Veredelung freigegeben ist.

§3 Auftragsbezeichnung und Begleitzettel

(1) Bei jeder Auftragserteilung ist die Art der Veredlung eindeutig schriftlich zu bezeichnen.

(2) Bei der Übersendung der Ware ist dem Veredler ein Begleitzettel mit genauer Angabe über Art der Ware zuzustellen.

§4 Angaben zur Warenbeschaffenheit und zum Verwendungszweck

(1) Dem Veredler sind bei der Auftragserteilung eindeutig und schriftlich die genaue Zusammensetzung des Spinnstoffs, der Aufbau der Ware, Art und Umfang von Vorbehandlungen, eingesetzte Schlichtemittel, Echtheiten und Verwendungszweck mitzuteilen. Dabei ist insbesondere die Art und Beschaffenheit des in der Wate vorhandenen Spinngutes, bei Mischgespinsten und Waren aus Mischgespinsten auch das Mischungsverhältnis nach Hundertsätzen genau anzugeben.

(2) Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der nach Abs. 1 und der nach den Ergänzungsbestimmungen erforderlichen weiteren Angaben sowie für die Freiheit seiner Ware von Fremdkörpern steht der Auftraggeber dem Veredler ein.

§5 Erklärung der Eigentumsverhältnisse der Rohware

(1) Dem Veredler ist bei der Auftragserteilung auf besonderes Verlangen unverzüglich 

Mitteilung zu machen, wenn die zur Veredlung übergebene Ware nicht dem Auftraggeber, sondern einem Dritten gehört oder mit Rechten eines Dritten belastet ist, also insbesondere, wenn sie unter Eigentumsvorbehalt geliefert, sicherungsleise übereignet, weiterveräußert oder verpfändet ist.

(2) Wechselt nach der Auskunfterteilung das Eigentum an der Ware, während sie sich beim 

Veredler befindet, so ist dieser Eigentumswechsel dem Veredler unverzüglich anzuzeigen.

(3) Unterbliebene oder mangelhafte Erklärungen über die Eigentumsverhältnisse haben die

entsprechenden Haftungsansprüche gegen den Auftraggeber zur Folge.

(4) Der Veredler ist berechtigt, die Ware zu hinterlegen, falls ein Dritter an Stelle des 

Auftraggebers Herausgabeansprüche stellt und diese Ansprüche glaubhaft macht. Der Auftraggeber kann im Falle der Hinterlegung keine Schadensersatzansprüche gegen den Veredler geltend machen.

§6 Aufschub der Veredlung

             Der Veredler ist nicht verpflichtet, die Ware in Arbeit zu nehmen oder weiterzubearbeiten,


solange Ihm nicht die in den §§ 3 – 5 vorgeschriebenen Angaben gemacht worden sind.

§7 Sicherungsrechte

(1) Mit der Übergabe der zu veredelnden Ware bestellt der Auftraggeber dem Veredler wegen

Aller seiner gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus der Laufenden Geschäftsverbindung ein vertragliches Pfandrecht. Das gesetzliche Pfand- und Zurückbehaltungsrecht des Veredlers bleibt unberührt.

(2) Gleichzeitig überträgt der Auftraggeber die ihm an der zu veredelnden Ware zustehenden

Anwartschaftsrechte auf Erwerb oder Rückerlangung des Eigentums an den Verdler. Bei Auslieferung der veredelten Ware bleiben diese Rechte bis zur Tilgung der gesicherten Forderungen vorbehalten.

(3) Übersteigt der Wert der Sicherheiten die Forderungen des Veredlers gegen den Auftraggeber 

um mehr als 20 %, dann ist der Veredler verpflichtet, insoweit Sicherheiten nach seiner Wahl freizugeben.

(4) Der Auftraggeber verwahrt die Ihm wieder ausgelieferte Ware für den Veredler und gibt sie

Ihm insbesondere dann auf Verlangen heraus, wenn eine der Voraussetzungen für den Wegfall des Zahlungsziels nach § 18 Abs. 3 S. 1 dieser Einheitsbedingungen eingetreten ist. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Ware in ordentlichem Geschäftsgang zu veräußern. Der Veredler bleibt auf diese Weise mittelbarer Besitzer der Ware, damit er gegen Vorlieferanten des Auftraggebers oder gegen Sicherungseigentümer der Ware Verwendungsersatzansprüche geltend machen kann, falls diese die Ware herausverlangen.

§8 Entnahme von Mustern

(1) Der Veredler ist berechtigt, von der ihm zur Veredlung übergebenen Ware rohe oder fertig ausgerüstete Handproben als vertraulich zu behandelnde Belege zu entnehmen. Ausgenommen hiervon sind fertige Bekleidungsgegenstände (Strümpfe, Handschuhe, usw.) und abgepasste Waren.

(2) Unbeschadet der dem Veredler obliegenden Sorgfaltspflicht bei der Durchführung der Veredlung ist der zur Prüfung der angelieferten Ware nicht verpflichtet.

§9 Lieferzeit


Eine Verpflichtung zur Einhaltung bestimmter Lieferfristen kann nur durch ausdrückliche schriftliche Zusage des Veredlers bei der Annahme des Auftrages übernommen werden. Stillschweigende Hereinnahme von Aufträgen mit vorgeschriebener Lieferzeit begründet keine Zusage einer Lieferfrist.

§10 Nachlieferungsfrist

(1) Überschreitet der Veredler eine nach §9 zugesagte Lieferfrist oder liefert er nach Ablauf einer angemessenen Lieferfrist trotz Mahnung des Auftraggebers nicht, so muß  ihm der Auftraggeber bei zugesagter Lieferfrist eine Nachlieferungsfrist von 14, sonst 25 Tagen bewilligen. Die Nachlieferungsfrist kann erst nach Ablauf der Lieferfrist gestellt werden und durch Einschreibebrief oder durch Fernschreiben beim Veredler eingeht.

(2) Vor Ablauf der Nachlieferungsfrist sind irgendwelche Ansprüche des Auftraggebers wegen verspäteter Lieferung ausgeschlossen.

§11 Unterbrechung der Lieferung

(1) Bei höherer Gewalt, Arbeitskampfmaßnahmen, behördlichen Maßnahmen sowie solchen  

Unverschuldeten Betriebsstörungen, die länger als 1 Woche gedauert haben oder voraussichtlich dauern, wird die Lieferungsfrist bzw. Abnahmefrist ohne weiteres um die Dauer der Behinderung, längstens jedoch um 5 Wochen zuzüglich Nachlieferungsfrist verlängert. Die Verlängerung tritt nicht ein, wenn der anderen Partei nicht unverzüglich Kenntnis vom Grund der Behinderung gegeben wird, sobald zu übersehen ist, dass die vorgenannten Fristen nicht eingehalten werden können.

(2) Ist die Lieferung, bzw. Abnahme nicht rechtzeitig erfolgt, so kann die andere Vertragspartei vom Vertrag zurücktreten. Sie muß dies jedoch mindestens zwei Wochen vor Ausübung des Rücktrittsrechts durch Einschreiben oder Fernschreiben ankündigen.

(3) Hat die Behinderung länger als 5 Wochen gedauert und wird der anderen Vertragspartei auf Anfrage nicht unverzüglich mitgeteilt, dass rechtzeitig geliefert, bzw. abgenommen werde, dann kann die andere Vertragspartei sofort vom Vertrag zurücktreten.

(4) Schadensansprüche sind in den vorgenannten Fällen ausgeschlossen.

§12 Haftungsausschluß

(1) Die Haftung des Veredlers ist ausgeschlossen

a) für Mängel und Schäden, die durch die vom Bundesaufsichtsamt für das     Versicherungswesen genehmigte „Einheitsversicherung für Textilveredlungsware“ gedeckt werden können.

b) Für die unmittelbaren und mittelbaren Folgen jedes sonstigen Ereignisses (z.B. Betriebsstörungen, Unfälle, Krieg, behördliche Maßnahmen, Wirtschaftskämpfe, Aufruhr, Plünderung, Zusammenrottung von Menschenmengen und dadurch hervorgerufene Abwehrmaßnahmen,  Sabotage, Beschädigung durch Tiere, Stockflecken), sofern der Veredler die zur Vermeidung der Schäden und Verluste erforderliche Sorgfalt nachweislich angewandt hat.

(2) Die Gewährleistung und Haftung ist ferner ausgeschlossen für Mängel und Schäden die

                  a)    unbeschadet der nach §4  zu machenden Angaben auf die Beschaffenheit der                   

           Ware zurückzuführen sind.

b) durch Fremdkörper in der Ware des Auftraggebers angerichtet werden, soweit diese bei Eingang der Ware im Werk des Veredlers vorhanden waren.

c) Auf unrichtige oder unvollständige Angaben bei der Auftragserteilung im Sinne des §4 Abs. 1 oder auf Begleitzetteln oder auf nicht erkennbar schädliche Behandlungsvorschriften des Auftraggebers zurückzuführen sind.

     (4) 
Der Veredler kann sich auf die Haftungsausschlüsse in Abs. 2 und 3 insoweit nicht berufen,   als die vom Auftraggeber geltend gemachten  Mängel und Schäden ungeachtet der für die


Haftungsausschlüsse  gesetzten Voraussetzungen auf einem Verschulden des Veredlers bei 


der Durchführung beruhen.

(5) Der Veredler haftet nicht für handelsübliche Abweichungen oder geringe technische nicht 

             vermeidbare Abfälle und Abweichungen, z.B. der Qualität, Farbe, Breite, des Gewichtes, der 

             Ausrüstung oder des Dessins.

(6) Die Rohbreiten der zu veredelnden Waren sind im Einvernehmen mit dem Veredler so zu 

bemessen, dass die verlangten Fertigbreiten ohne Gefährdung der Ware erzielt werden können. Bei Anlieferung zu geringer Rohbreiten ist die Haftung des Veredlers für daraus entstehende Mängel und Schäden ausgeschlossen.

§13 Versicherung

Die dem Veredler zur Bearbeitung überwiesene Ware wird vom Veredler gegen keinerlei Gefahren, insbesondere auch nicht gegen Feuerschäden versichert.     

§14 Mängelrügen

(1) Will der Auftraggeber Beanstandungen geltend machen, so ist die Be- oderVerarbeitung der

Ware zu unterlassen oder sofort einzustellen und der Veredler zu benachrichtigen.

(2) Beanstandungen müssen vom Auftraggeber nach Eingang der Ware bei sich bzw. seiner 

Ablieferungsstelle schriftlich erhoben werden, und zwar

a) wegen offenkundiger Fehler durch unverzügliche, spätestens innerhalb von 14 Tagen und

b) wegen verborgener Fehler durch unverzüglich nach Entdeckung, spätestens innerhalb sechs Monaten


beim Veredler eingegangene Anzeige.       

(3) Wegen Ware, die weiter be- oder verarbeitet worden ist, können Beanstandungen nicht     mehr erhoben werden, es sei denn, dass verborgene Fehler vorliegen, die vom Veredler zu vertreten sind.

(4) Beanstandetet Ware ist dem Veredler vorzulegen.

(5) Läßt ein Auftraggeber die fertiggestellte Ware beim Veredler auf Lagernehmen, so laufen die vorstehenden Fristen von dem Empfang der Rechnung an, die der Veredler dem Auftraggeber über die Ware erteilt. Der Veredler ist verpflichtet, dem Auftraggeber die Möglichkeit zur Untersuchung der auf Lager genommenen Ware zu geben. 

§ 15 Nachbesserung und Schadensersatz

(1) Soweit eine Haftung des Veredlers nicht ausgeschlossen ist, muß ihm nach seiner Wahl bei 

unrichtigem Ausfall der Veredlung oder anderen berechtigten Beanstandungen zunächst Gelegenheit zur Nachbesserung gegeben werden. In allen Fällen ist der Veredler auch berechtigt, innerhalb angemessener Frist Ersatz zu liefern. Eine Nachbesserung schließt bei Farbabweichungen, die nicht unter § 12 Abs. 5 fallen, auch eine Umfärbung in eine marktgängige Farbe nach Anhörung des Auftraggebers ein, wenn es sich um einen Artikel handelt, der in anderen Farben verwertbar ist. Bei Ersatzlieferung oder bei sonstiger Notwendigkeit stellt der Auftraggeber – soweit ihm das zumutbar und möglich ist – die dazu erforderliche Rohware zum Selbstkostenpreis, zu dem sie hergestellt bzw. eingekauft werden kann, auf Verlangen dem Veredler zu Verfügung.

(2) Macht der Veredler von seinem Recht zur Richtigstellung, Umfärbung, Nachbesserung oder Ersatzlieferung keinen Gebrauch, schlagen sie fehl oder sind diese nicht möglich, so kann der Auftraggeber Wandlung, Minderung oder, soweit der Veredler den Mangel zu vertreten hat, Schadensersatz verlangen. Bei Mängeln der Ausrüstung infolge von offenkundigen Fehlern bzw. bei verborgenen Fehlern, die vor Weiterverarbeitung der Ware entdeckt werden, besteht die Schadensersatzpflicht des Veredlers höchstens in dem Ersatz des nachgewiesenen Verkaufspreises für entsprechend veredelte Ware des Auftraggebers am Tage des Eingangs der Mängelrüge jedoch unter Anrechnung eines etwaigen Restwertes der betreffenden Ware.

(3) Gegenüber sonstigen Schadensersatzansprüchen des Auftraggebers – z.B. wegen verborgener Fehler die erst im Zuge oder nach der weiteren Verarbeitung der Ware entdeckt werden haftet der Veredler nach den gesetzlichen Bestimmungen.

(4) Der Ersatz von Schäden, die auf leicht fahrlässiger Verletzung einer Nebenpflicht beruhen, sowie der Ersatz von Folgeschäden, die nicht auf typischerweise mit einem Veredlungsauftrag verbundenen Umständen beruhen und deshalb für den Veredler nicht vorhersehbar sind, ist in jedem Fall ausgeschlossen.

§16 Veredlungspreis bei Rücktritt oder Schadensfall

(1) Treten der Auftraggeber oder der Veredler nach § 11 vom Vertrag zurück oder tritt ein 

Schadensereignis ein das von keinem der beiden zu vertreten ist und das die Erfüllung des Vertrages unmöglich macht, so hat der V4redler Anspruch auf Vergütung der bis zur Erklärung des Rücktritts bzw. bis zum Eintritt des Schadensereignisses geleisteten bzw. begonnenen Veredlungsarbeit.

(2) Wird die angelieferte Ware auf Verlangen des Auftraggebers unbearbeitet zurück geliefert,  

             ohne dass der Veredler dazu Anlaß gegeben hat, so hat der Verdedler Anspruch auf Ersatz 

             der Lagerungs- und Transportkosten.

§17  Rechnungserteilung

(1) Die Berechnung der Veredlungsentgelte erfolgt entweder nach Anlieferung der zu

Veredelnden Ware oder nach erfolgter Veredlung der Ware.

(2) Bei der Berechnung nach Anlieferung wird die Rechnung für die in einem Monat zur

Veredlung angenommenen Ware ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt ihrer tatsächlichen Rücklieferung unter dem Letzten des Monats ausgestellt.

(3) Bei der Berechnung nach erfolgter Veredlung wird die Rechnung für die in der Zeit 

a) vom 1. bis 15. eines Monats fertiggestellte Ware unter dem 15. dieses Monats

b) vom 16. bis Letzten eines Monats fertiggestellte Ware unter dem Letzten dieses Monats ausgestellt.

§18 Zahlungsziel

(1) Die Rechnungen sind nach 30 Tagen vom Tage der Rechnungsstellung an gerechnet, netto 

Ohne jeden Abzug zahlbar.

(2) Als Zahlungstag gilt bei Zahlungen durch die Post der Tag des Poststempels, bei Zahlungen

Durch die Bank der Vortag der Gutschrift der Bank des Veredlers, bei Zahlungen durch Boten der Tag an dem die Zahlungsbestätigung durch den Veredler ausgehändigt wird.

(3) Ist der Auftraggeber mit einer fälligen Zahlung im Verzug, stellt er seine Zahlungen ein wird

über sein Vermögen das Konkurs- oder das Vergleichsverfahren eröffnet oder erfahren seine Vermögensverhältnisse eine wesentliche Verschlechterung, so fällt jedes Zahlungsziel weg. Der Veredler kann in diesen Fällen vor weiteren Ablieferungen bare Zahlung verlangen.

(4) Zahlungen werden stetes zur Begleichung der ältesten fälligen Schuldposter zuzüglich der

aufgelaufenen  Verzugszinsen verwendet.

(5) Alle Rechnungen über Barauslagen, wie Frachten, Postgebühren, Zölle usw. sind sofort zu

bezahlen.

§19 Zahlungsweise

(1) Die Bezahlung hat in € (Euro) zu erfolgen. 

(2) Die Zahlung hat zu erfolgen in barem Geld oder durch Scheck, Bank oder Postschecküber-

Weisung. 

(3) Schecks müssen auf Bankplätze gezogen sein.

Ergänzungsbestimmungen

Für die Veredlung von Geweben sowie von Maschenwaren aller Art (ohne Stoffdruck) zu den Einheitsbedingungen für Textil-Veredlungsaufträgen

§1 Veredlungspreise

       Der Veredlungspreis gilt ausschließlich für die durch Farbgruppen und die verlangten 

       Eigenschaften sowie nach Menge und Qualität gekennzeichneten Veredlungsleistungen.

§2 Nachmessen, Nachwiegen und Kennzeichnung der Rohware

(1) Der Veredler ist nicht zum Nachmessen der Rohware verpflichtet. Wird es vom Auftraggeber

verlangt , erfolgt besondere Berechnung.

(2) Kennzeichnungen der Stücke durch den Auftaggeber ( Stücknummern) sollen am Stückende

Angebracht sein, tunlichst 50 cm in das Stück hinein.

§3 Sonder- und Nebenleistungen

     Besonders berechnet werden 

a) bei Auftragsannahme nicht vorhersehbare notwendige zusätzliche Veredlungsleistungen.

b) Aufwendungen für Aufmachung, Verpackung, Versandspesen und für anderer An. und Ablieferungskosten sowie Zölle.

c) Alle Nebenleistungen

